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Wörtern die arbeitsrechtlichen Rechte und Pflichten ausführ
licher erläutert werden. So fehlt z. B. unter dem Stichwort „Ar
beitsvertrag“ der Hinweis auf die Pflicht des Betriebes, die 
mit dem Werktätigen getroffenen Vereinbarungen in einen 
schriftlichen Arbeitsvertrag aufzunehmen, über die für die 
vereinbarte Arbeitsaufgabe zutreffende Lohn- und Gehalts
gruppe und die Dauer des Erholungsurlaubs zu informieren 
und den Vertrag dem Werktätigen unverzüglich, spätestens am 
Tage der Arbeitsaufnahme, auszuhändigen. Ebenso wäre bei 
der Darlegung der differenzierten Kündigungsgründe (S. 212) 
mehr Ausführlichkeit geboten gewesen. Eis hätte z. B. auf sol
che Probleme wie Strukturänderungen und deren arbeits
rechtliche Konsequenzen (z. B. das Auswahlrecht des Leiters) 
hingewiesen werden müssen. Das Stichwort „Strukturände
rung“ wird gar nicht behandelt.

Das Lexikon wirft damit ein konzeptionelles Problem auf, 
das mit der rationellen Nutzung des Arbeitsvermögens im 
besonderen und mit der Intensivierung der Produktion im 
allgemeinen unmittelbar zusammenhängt. Die Autoren haben 
im Vorwort zu Recht betont, daß die ökonomische Strategie 
im Mittelpunkt der intensiv erweiterten Reproduktion steht — 
aber im Lexikon erscheint kein Stichwort „sozialistische Ra
tionalisierung“, obwohl unter dem Stichwort „sozialistischer 
Wettbewerb“ darauf verwiesen wird. Der allgemeine Hin
weis im Vorwort auf das Lexikon „Arbeit, Bildung, Soziales“ 
(Berlin 1983) genügt hier nicht, da es nicht um eine Defini
tion aus ökonomischer Sicht geht. Es wäre erforderlich ge
wesen, die arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu beschreiben 
und die Möglichkeit der Einflußnahme auf die Rationalisie
rung zu nennen (z. B. Änderung der Arbeitsaufgabe und Än
derungsvertrag, Einsparung von Arbeitsplätzen, Mobilität der 
Arbeitskräfte sowie Uberleitungsvertrag, Bildungskonse
quenzen u. a. m.). Diese Problematik wird nur teilweise durch 
die Stichwörter „wissenschaftliche Arbeitsorganisation“ und 
„Zumutbarkeit einer anderen Arbeit“ erfaßt.

Für die Handhabbarkeit eines Lexikons ist vor allem die 
Methode der Verweisung unverzichtbar. In dieser Hinsicht 
vermag das Arbeitsrechtslexikon überwiegend zu überzeugen. 
Der Leser wird sehr schnell in die Lage versetzt, angren
zende Probleme eines arbeitsrechtlichen Sachverhalts zu er
mitteln. Leider wird im Lexikon auf einige Stichwörter ver
wiesen, die dann selbst gar nicht oder nicht näher definiert 
werden. Gerade wegen des Fehlens eines Kommentars zum 
AGB hätten hier praxisorientierte Antworten zu einer Reihe 
arbeitsrechtlicher Stichwörter erwartet werden können. So 
wird z. B. unter anderen Stichwörtern auf „leistungsorien
tierte Lohnpolitik“, „organisierte, gesellschaftliche, kulturelle 
oder sportliche Tätigkeit“ und „sozialistische Rationalisie
rung“ verwiesen, ohne daß hierzu im Lexikon Ausführungen 
enthalten sind. Das Stichwort „leistungsorientierter Gehalts
zuschlag“ erfordert zwangsläufig die Aufnahme eines Stich
worts „leistungsorientierte Gehälter für Hoch- und Fach
schulkader“ (HF-Gehälter). Die Verweisung auf das Stich
wort „Gehalt“, bei dem aber inhaltliche Ausführungen zu 
den HF-Gehältem fehlen, nutzt nichts.

Positiv hervorzuheben ist, daß das Lexikon nicht nur 
wichtige Informationen über den Inhalt des sozialistischen 
Arbeitsrechts und Erfahrungen der Rechtspraxis vermittelt, 
sondern dem Leser auch einen Einblick in den gegenwärtigen 
Stand der sozialistischen Arbeitsrechtswissenschaft gibt, wo
bei die Tendenz der Internationalisierung der sozialistischen 
Arbeitsrechtsverhältnisse, namentlich auf dem Gebiet der So
zialversicherung (S. 320) und des Arbeitskräfteaustauschs 
zwischen den sozialistischen Staaten (S. 75), berücksichtigt 
wird.

Eine kritische Anmerkung ist dagegen hinsichtlich der De
finition der Arbeitsverhältnisse als Gegenstand des Ar
beitsrechts (S. 62) erforderlich: Diese Darstellung läuft auf 
eine einseitige Betrachtung hinaus. Arbeitsverhältnisse sind 
u. E. immer Produktionsverhältnisse; es ist nur die Frage, ob 
es sich um grundlegende oder um abgeleitete handelt.

Den Autoren ist darin zuzustimmen, daß ein Lexikon zum 
Arbeitsrecht auch einen Überblick zum Staatsrecht, zum 
Neuererrecht und zum Patentrecht enthalten muß. Die Tat
sache, daß sozialistische Arbeitsverhältnisse auch von ande
ren Rechtszweigen geregelt werden, macht es erforderlich, 
auf wesentliche Rechtsdnstitute angrenzender Rechtszweige 
einzugehen. Dennoch sind einige Stichwörter nicht enthalten, 
die u. E. für die Gestaltung der Arbeitsrechtsverhältnisse von 
Bedeutung sind. Das trifft auf die Urheberrechtsinstitute im 
Arbeitsrechtsverhältnis zu, wie z. B. die Leistungsschutz
rechte, die Urheberbefugnisse und die Werknutzung des Be
triebes.

Diese kritischen Bemerkungen sollen den Wert des Le-
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xikons als notwendiges Nachschlagewerk für die Praxis nicht 
herabmandern, sondern dem Autorenkollektiv und dem Ver
lag Anregungen für die 2. Auflage geben.
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